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Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit
auf Bundesebene (Pa.Iv. 05.445)

Questions de constitution

Der Nationalrat befasste sich mit einer 2005 eingereichten parlamentarischen Initiative
Studer (evp, AG), welche die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit auf
Bundesebene verlangt. Gegen den Widerstand einer primär aus SVP-Abgeordneten
gebildeten Minderheit empfahl die Kommission für Rechtsfragen (RK-N), dem Vorstoss
Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit war freilich nicht uneingeschränkt für die
Einführung einer allgemeinen Überprüfung von Bundesgesetzen auf ihre Vereinbarkeit
mit Verfassungsbestimmungen. Diese parlamentarische Initiative würde aber
Gelegenheit bieten, die Wünschbarkeit der Einführung eines Verfassungsgerichtes und
allfällige dabei entstehende Probleme im Detail abzuklären. Gemäss
Kommissionssprecher Fluri (fdp, SO) habe zum Beispiel die Vereinheitlichung der
kantonalen Prozessordnungen einen Rechtsabbau zur Folge gehabt. Diese wurden
bisher von den Kantonen beschlossen und konnten vom Bundesgericht auf ihre
Grundrechtskonformität überprüft werden. Heute sind sie als eidgenössische Erlasse
von dieser Kontrolle befreit. Die Mehrheit des Plenums liess sich von den Argumenten
der Rechtskommission überzeugen und gab der Initiative mit 80 zu 67 Stimmen Folge. 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.04.2009
HANS HIRTER

Die 2009 angenommene Minarett-Initiative, die im Berichtsjahr angenommene
Ausschaffungsinitiative und die lancierte, aber wieder zurückgezogene Initiative zur
Einführung der Todesstrafe lieferten Nahrung für die Diskussion um die Einführung
eines Verfassungsgerichts auf Bundesebene. Die Verfassungsgerichtsbarkeit war
allerdings nur einer aus einer Reihe von Vorschlägen aus allen politischen Lagern mit
dem Ziel, Rechtsstaatlichkeit und direkte Demokratie besser aufeinander
abzustimmen. 2

DÉBAT PUBLIC
DATE: 30.11.2010
MARC BÜHLMANN

Der geplanten „Verfassungsgerichtsbarkeit“, welcher der Nationalrat im Februar des
Berichtsjahres zugestimmt hatte und eine entsprechende Vorlage in die
Vernehmlassung schickte, stehen die Kantone positiv gegenüber. Im Rahmen der
europapolitischen Standortbestimmung hatten sie sich bereits 2010 dafür eingesetzt,
dass Bundesgesetze auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung überprüft werden
können. Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) verpasste es allerdings, innerhalb
der Vernehmlassungsfrist eine Stellungnahme einzureichen (Ergebnisse zur
Vernehmlassung vom 14.6.11.). 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.06.2011
DEBORA SCHERRER

Einigen Wirbel verursachte eine Vorlage der RK-N, die auf die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit zielte und auf zwei parlamentarische Initiativen Studer
(evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückging. Im konkreten Fall soll das
Bundesgericht Bundesgesetze auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung
kontrollieren können. In der im Februar gestarteten Vernehmlassung äusserten sich die
SVP und die FDP ablehnend. Die SP und die Grünen sowie Anwälte, Richter und 12
Kantone, und etwas später auch der Bundesrat befürworteten den Ausbau. Wurde auf
der einen Seite eine Justizialisierung der Politik und das Ende der direkten Demokratie
befürchtet, hob die andere Seite die bis jetzt nicht gewährleistete Normenhierarchie
und die Stärkung des Menschen- und Grundrechtschutzes hervor. Mit 13 zu 10 Stimmen
bei zwei Enthaltungen empfahl die Kommission schliesslich, Artikel 190 zu streichen,
der die Unanfechtbarkeit der Bundesgesetze begründet. Die grosse Kammer folgte im
Dezember ihrer Kommission und nahm den Antrag mit 94 zu 86 Stimmen an. In der
kleinen Kammer wurde das Geschäft im Berichtsjahr nicht mehr behandelt. 4

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN

Im Vorjahr hatte der Nationalrat knapp eine auf zwei parlamentarische Initiativen
Studer (evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) (07.476) zurückgehende Vorlage der RK-N
gutgeheissen, die auf die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit zielt. Die Vorlage
war nach einigen Debatten im Rat und Diskussionen in der Presse von der SP, den
Grünen, Anwälten, Richtern sowie zwölf Kantonen, später dann auch vom Bundesrat
begrüsst worden, während FDP und SVP Opposition bekundet hatten. Im Berichtjahr
wurde das Geschäft in der kleinen Kammer behandelt. Diese hatte sich bereits bei der

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 05.06.2012
MARC BÜHLMANN
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Einreichung der beiden parlamentarischen Initiativen 2005 sehr schwer getan. In der
engagierten und langen Debatte ging es letztlich um die Frage, wer letztverbindlich
zuständig sein soll für die Konkretisierung von Verfassungsnormen. Eine
Kommissionsminderheit wollte diese Entscheidung politisch, also von den Institutionen
(direkte Demokratie, Parlament) fällen lassen und beantragte Nichteintreten. Die
Mehrheit der RK-S plädierte hingegen für eine juristische Letztentscheidung. Die sich
zu Wort meldenden Befürworter und Gegner der Vorlage gehörten unterschiedlichen
Lagern an und ein parteipolitischer Graben konnte nur bedingt ausgemacht werden.
Letztlich entschied sich die Mehrheit der kleinen Kammer mit 27 zu 17 Stimmen, nicht
auf die Vorlage einzutreten. Damit ging das Geschäft zurück an den Nationalrat, der
noch im Dezember über einen Minderheitenantrag der SVP, dem Ständerat zu folgen
und nicht auf die Vorlage einzutreten, befinden musste. Auch in der grossen Kammer
gab es gespaltene Fraktionen. Zwar stimmten die GP und die GLP geschlossen gegen
den Minderheitsantrag und die SVP geschlossen dafür, die CVP (19:7 für Nichteintreten),
die BDP (6:2), die FDP (18:5) und die SP (6:34 und 1 Enthaltung) waren sich jedoch nicht
einig. Mit 101 zu 68 Stimmen wurde der Minderheitsantrag schliesslich angenommen
und die auf eine achtjährige Vorlaufzeit zurückblickende Vorlage endgültig abgelehnt.
Die Debatte um die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit nahm damit ein
vorläufiges Ende, die Diskussion um den geeigneten Akteur für die Prüfung der
Vereinbarkeit von Volksinitiativen und Grundrechten war damit aber nicht vom Tisch. 5

Die bereits mehrere Jahre schwelende Auseinandersetzung um die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene nahm im Berichtsjahr ein Ende. Der
Nationalrat hatte noch Ende 2011 den auf die parlamentarischen Initiativen Studer (evp,
AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückgehenden Vorschlag der RK-N für eine Streichung
von Art. 190 BV knapp angenommen. Damit hätte die Judikative die Kompetenz
erhalten, Gesetze auf ihre Verfassungsmässigkeit zu prüfen. Die Änderung und
Aufhebung von Gesetzen hätte jedoch weiterhin der Legislative oblegen. Allerdings
beschloss der Ständerat in der Sommersession des Berichtsjahrs entgegen der
Empfehlung seiner Kommission mit 17 zu 27 Stimmen Nichteintreten. Im zweiten
Durchgang schloss sich die grosse Kammer in der Wintersession 2012 diesem Entscheid
letztlich relativ deutlich mit 101 zu 68 Stimmen an. Lediglich die SP, die GP und die GLP
sprachen sich in der Mehrheit für ein Verfassungsgericht aus. Letzten Endes obsiegten
die Bedenken einer möglichen Einschränkung der direkten Demokratie über das
Argument der Befürworter, die eine Stärkung des Rechtsstaates hervorhoben. Es
entspreche der Tradition der Schweiz eher, Gesetze mit Hilfe des politischen Willens
statt mit rechtlichen Aspekten zu prüfen. 6

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 03.12.2012
MARC BÜHLMANN

Verfassungsgerichtsbarkeit «light» (Mo.
14.4038)

Relations entre la Confédération et les cantons

Um den Föderalismus «als tragende Säule» zu erhalten, reichte Andrea Caroni (fdp, AR)
Ende 2014 eine Motion ein, mit der eine Art Verfassungsgerichtsbarkeit «light»
eingeführt werden soll. Weil Kantone keine rechtliche Handhabe haben, um sich gegen
die auch von einem KdK-Bericht festgestellte Zentralisierungstendenz zur Wehr zu
setzen, sollte ein Verfassungsgericht eigens für die Kantone geschaffen werden. Hier
würden auf Antrag der Kantone Bundesgesetze kassiert, die föderalistische Rechte
beschneiden. Die Motion wurde 2014 nicht mehr behandelt und auch der Bundesrat
gab noch keine Stellungnahme dazu ab. 7

MOTION
DATE: 01.12.2014
MARC BÜHLMANN

Mitte Februar nahm der Bundesrat zur Motion Caroni (fdp, AR) Stellung. Er wies darauf
hin, dass die Idee einer Verfassungsgerichtsbarkeit in den Räten bisher immer auf
Ablehnung gestossen sei – auch wenn damit explizit die Stellung der Kantone verbessert
worden wäre. So wurde etwa im Rahmen der Justizreform 1999 explizit auf die
Möglichkeit verzichtet, dass ein Kanton beim Bundesgericht hätte prüfen lassen
können, ob ein Gesetz die kantonale Autonomie verletze. Diese Möglichkeit hatte der
Bundesrat auf Wunsch der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) auch in die NFA-
Botschaft eingebaut, aber auch dieser Vorschlag war 2003 in den Räten gescheitert.
Schliesslich scheiterten erst kürzlich auch zwei parlamentarische Initiativen im

MOTION
DATE: 11.02.2015
MARC BÜHLMANN
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Ständerat, mit denen die Beschränkung der Normenkontrolle hätte aufgeweicht werden
sollen. Aufgrund dieser ablehnenden Haltung erachtete die Regierung die Diskussion
über eine Verfassungsgerichtsbarkeit als nicht erfolgversprechend. Zudem dürfe die
Idee einer richterlichen Kontrolle der Einhaltung der Verfassung nicht nur den
Kantonen dienen, sondern müsse auch den Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Die
Kantone hätten zudem bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten, auf die Gesetzgebung
einzuwirken. 
Da Andrea Caroni bei den eidgenössischen Wahlen in den Ständerat gewählt wurde,
wurde der Vorstoss von Kurt Fluri (fdp, SO) übernommen. 8

Par la motion "Défense du fédéralisme. Juridiction constitutionnelle limitée en faveur
des cantons", Andrea Caroni (plr, AR) demande que soit étudiée la possibilité de mettre
en place une juridiction constitutionnelle permettant aux cantons d'aller devant le
Tribunal fédéral s'ils estiment que la Confédération outrepasse ses compétences. Le
député argue que le contraire est possible et que, dans un Etat fédéral où la tendance
est à la centralisation, il serait nécessaire d'avoir un outil permettant aux cantons d'être
sur un pied d'égalité avec la Confédération. 
Le Conseil fédéral, dans sa réponse, tient à rappeler que diverses tentatives ont été
entreprises pour aller dans ce sens depuis 1999 mais qu'à chaque fois, les chambres
fédérales ont rejeté les différentes propositions. De plus, les cantons ont la possibilité,
tout au long du processus législatif, d'exercer une influence sur les projets de loi. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral appelle les membres du Conseil national à rejeter la motion
en question. Kurt Fluri (plr, SO) – qui a repris, entre temps, la motion des mains du
député Caroni – n'étant pas présent dans le plénum, la motion est refusée sans
discussion par 143 voix contre, 39 voix pour et 4 abstentions.

MOTION
DATE: 27.09.2016
KAREL ZIEHLI

Ein neuer Anlauf zur Einführung der
Verfassungsgerichtsbarkeit (Mo. 21.3689 und
Mo. 21.3690)

Administration judiciare

Einen neuen Anlauf zur Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit forderten zwei
gleichlautende Motionen von Stefan Engler (mitte, GR; Mo. 21.3689) und von Mathias
Zopfi (gp, GL; Mo. 21.3690). Seit der letzten diesbezüglichen Diskussion seien
mittlerweile zehn Jahre vergangen. In der Zwischenzeit habe es verschiedene Beispiele
gegeben, aufgrund derer die Frage nach einer Stärkung des Rechtsstaates durch
Einführung einer richterlichen Kontrolle von Bundesgesetzen neu diskutiert werden
müsse, so die identische Begründung beider Vorstösse. Zudem würde der Föderalismus
gestärkt, wenn auch die Kantone ein Gericht anrufen könnten, das prüfe, ob die
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen verfassungskonform sei. 
In seinen identischen Stellungnahmen verwies der Bundesrat auf die bisher
gescheiterten Versuche, ein Bundesverfassungsgericht einzuführen (Pa.Iv. Müller-
Hemmi und Pa.Iv. Studer; Mo. Caroni). Die Bestrebungen seien damals «nicht zuletzt am
klaren Widerstand des Ständerats» gescheitert. Der Bundesrat sehe überdies keine
Notwendigkeit für neuerliche Diskussionen und beantrage deshalb die Ablehnung
beider Motionen. Dies sah die kleine Kammer, die beide Motionen gleichzeitig
behandelte, hingegen leicht anders. Sie hiess einen Ordnungsantrag von Hans Stöckli
(sp, BE) gut, der die beiden Motionen der SPK-SR zur Vorprüfung zuweisen wollte. Sie
solle die Veränderung der Praxis beleuchten und insbesondere auch die Frage einer
Verfassungsgerichtsbarkeit bei Notrechtskompetenzen wie im Falle der Covid-19-
Pandemie betrachten. 9

MOTION
DATE: 22.09.2021
MARC BÜHLMANN

Anfang April nahm die SPK-SR die Vorprüfung der vom Ständerat an sie zugewiesenen
Motionen Engler (mitte, GR; Mo. 21.3689) und Zopfi (gp, GL; Mo. 21.3690), mit denen die
Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit verlangt wird, vor. Die Kommission zeigte
sich mit 6 gegen 6 Stimmen gespalten. Erst mit dem Stimmentscheid des Präsidenten –
Mathias Zopfi – wurden die beiden Motionen zur Annahme empfohlen. Es sei «an der
Zeit, das Gleichgewicht zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wieder einmal zu
überprüfen», so die Begründung in der Medienmitteilung. Es gab bisher schon einige
gescheiterte Versuche, ein Verfassungsgericht einzuführen. Es sei stossend, dass die

MOTION
DATE: 08.04.2022
MARC BÜHLMANN
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Grundrechte via EMRK richterlich kontrolliert werden könnten, die Artikel in der
Bundesverfassung aber nicht. Die starke Minderheit gab zu bedenken, dass eine
Beurteilung der Verfassungsmässigkeit von Gesetzen durch ein entsprechendes Gericht
in vielen Fällen nicht nur schwierig, sondern häufig auch politisch sein dürfte. Ob sich
der knappe Kommissionsentscheid in einer spannenden Debatte im Ständerat
widerspiegeln wird, wird sich in der Sommersession 2022 zeigen. 10

Nicht wie geplant in der Sommersession, sondern erst in der Herbstsession 2022
befasste sich der Ständerat mit den beiden Motionen (Mo. 21.3689; Mo. 21.3690), die
eine Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit forderten. Als «Evergreen»
bezeichnete Daniel Fässler (mitte, AI) die Frage, ob es eine Überprüfung der
Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzen brauche. In der Tat gab es schon einige
entsprechende, allerdings stets erfolglose Vorstösse. Eine nur durch präsidialen
Stichentscheid zustande gekommene Mehrheit der SPK-SR wollte einen neuen Anlauf
versuchen und Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) brachte entsprechend
fünf Pro-Argumente vor: Erstens müsse die Bundesverfassung über den Gesetzen
stehen, damit Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern effektiv geschützt würden.
Zweitens sei die Autonomie der Kantone besser geschützt, wenn sich die Gliedstaaten
bei einem Verfassungsgericht etwa gegen verfassungswidrige
Zentralisierungsbestrebungen wehren könnten. Drittens würde das Ständemehr in
seiner Rolle gewahrt, wenn kein Gesetz zur Anwendung komme, das nicht auf einer von
Volk und Ständen angenommene Verfassungsgrundlage beruhe. Viertens seien die
Grundrechte nicht nur durch die EMRK, sondern auch durch die nationale Verfassung
effektiv geschützt – ein Schutz, der bei Gesetzesänderungen eingeklagt werden können
muss. Fünftens ergäbe sich eine präventive Wirkung, weil sich das Parlament bei der
Umsetzung von angenommenen Initiativen nicht mehr zu weit von der Verfassungsidee
entfernen könne, wenn es eine Rüge von einer verfassungsgerichtlichen Instanz
befürchten müsse. Um der starken Kommissionsminderheit gerecht zu werden, führte
Engler auch fünf Argumente gegen die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit an:
Es gebe erstens keinen Handlungsbedarf, weil der historische Verfassungsgeber eine
schwache Stellung der Judikative bewusst gewollt habe. Ein Verfassungsgericht drohe
zum Gesetzgeber zu werden, wenn nicht mehr die Stimmbevölkerung das letzte Wort
habe, ob sie ein Gesetz gutheissen wolle oder nicht. Drittens sei eine
«Verpolitisierung» der Judikative zu befürchten. Das Parlament sei viertens besser
geeignet, die letztlich stets politische Einschätzung vorzunehmen, ob ein Gesetz der
Verfassung widerspreche oder nicht. Das Parlament würde sich also mit der Einführung
einer Verfassungsgerichtsbarkeit fünftens seiner eigenen Kompetenzen berauben. 
In der darauffolgenden Debatte wurden zwar keine wirklich neuen Argumente mehr
vorgebracht, einige langjährige Kantonsvertreter gaben aber zu Protokoll, weshalb sie
ihre Meinung seit der letzten Diskussion vor rund elf Jahren geändert bzw. nicht
geändert hatten. Andrea Caroni (fdp, AR) etwa – als Nationalrat selbst einst Urheber
einer entsprechenden Motion – befürwortete nach wie vor eine bessere «Abfolge des
Dialogs zwischen den Gewalten». Mathias Zopfi (gp, GL) sorgte für Heiterkeit, indem er
die Verteidigung der Verfassungsgerichtsbarkeit eines jungen Rechtswissenschafters
zitierte, der heute gegen die Motion kämpfe. «Wer hat nun recht: Fässler der Jüngere
oder Fässler der Ältere?» Auch Carlo Sommaruga (sp, GE) erklärte, dass er seine
Meinung innerhalb eines Jahrzehnts geändert habe. Er sei zum Schluss gekommen, dass
das aktuelle System nicht nur sehr gut, sondern mit Blick auf die Vereinigten Staaten
auch besser ohne Verfassungsgerichtsbarkeit funktioniere. Schliesslich wies auch
Justizministerin Karin Keller-Sutter darauf hin, dass sie dieselbe Diskussion bereits
2012 «mitverfolgen durfte, allerdings in einer anderen Rolle». Sie erinnerte daran, dass
die kleine Kammer das bestehende System bisher stets als gut austariert betrachtet
habe. Auch der Bundesrat sei der Meinung, dass das stark gewichtete
direktdemokratische Element einer Ausweitung der Verfassungsgerichtsbarkeit
vorzuziehen sei, die zudem einen fundamentalen Eingriff in das politische System der
Schweiz bedeuten würde. Die Kantone hätten zudem bereits heute zahlreiche
Möglichkeiten, sich zu wehren. Wie schon 2012 sei der Bundesrat der Meinung, dass ein
Nein kein Nein zum Rechtsstaat, sondern ein Ja zur heute gut funktionierenden
Gewaltenteilung sei. Mit 29 zu 15 Stimmen (1 Enthaltung) folgte der Ständerat seiner
Kommissionsminderheit und der Empfehlung des Bundesrats und lehnte die beiden
Motionen ab. 11

MOTION
DATE: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN
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